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tastrophe irgendeiner Art ist es ausgeschlossen, dass dieses
Geld einmal verloren gehen kann. Eine gemeinnützige
Baugenossenschaft, die frei von jeder Spekulation und
Profitwirtschaft ist, wird nie Verluste zu verzeichnen haben. Sie
wird den Geldbedarf nur bei seriösen Geldgebern decken und
unter allen Umständen solide und zweckmässige Wohnungen
mit erschwinglichen Mietzinsen erstellen. Diese für das
Genossenschaftswesen selbstverständlichen Voraussetzungen
unterstützt von der Treue der Mitgliedschaft, vermögen allen
Stürmen standzuhalten.

Im Jahre 1928 sind von den gemeinnützigen Baugenossenschaften

in ungeahnter Zahl Wohnungen erstellt worden.
Trotzdem ist eine Entspannung -auf dem Wohnungsmarkt
nicht eingetreten, die Marktlage hat sich gegenüber den
Vorjahren eher noch verschlimmert. Die Wohnungsnachfrage
war bedeutend grösser als in den früheren Jahren. Die
günstige Wirtschaftslage in der Stadt verursachte eine anormal
starke Zuwanderung von Familien. Bei diesem Anlass sei einmal

auf die Situation hingewiesen, wie sie sich gestaltet
hätte, wenn der genossenschaftliche Wohnungsbau nicht so
intensiv eingesetzt hätte. Dieser Hinweis allein sollte genügen,

um von allen jenen Kreisen, die den Baugenossenschaften
noch fernstehen, in Zukunft eine weitgehende

Unterstützung erwarten zu dürfen. An keinem andern Ort vermag
das Geld so ideale und vorteilhafte Zwecke zu erfüllen wie
in der Genossenschaft. Aber auch jene Kollegen, die sich der
Genossenschaft bereits angeschlossen haben und vielleicht
seit Jahren schon in Form einer billigen Wohnung einen
beträchtlichen Nutzen gezogen haben, aber nur gerade das ge-
leistet haben, was von ihnen verlangt wurde, trotzdem ihre
soziale Lage gestatten würde, bedeutend grössere Beträge
zu leisten, sollten sich aufraffen und für ihre weniger gut
besoldeten Arbeitskollegen in die Lücke springen. Gerne
vermerken wir die schönen Leistungen zahlreicher Kollegen, die
bedeutend über den Pflichtanteil eingezahlt haben. Leider
ist die Zahl derjenigen Kollegen und Genossenschafter sehr
gross, die bis heute nur das gegeben haben, was von ihnen
verlangt wurde. An sie möchten wir den dringenden Appell
richten, die Vorteile der Genossenschaft besser zu würdigen
und sie mit namhaften Beträgen kräftig zu unterstützen. Auch
in der Genossenschaft braucht man Geld zu einer erspriess-
lichen Tätigkeit. Die bisherigen Erfolge dürfen als gut
gelungen genannt werden. Jeder Kollege, der die schönen
Kolonien im Letten und Industrie besichtigt, muss zugeben,
dass da Wohnquartiere erteilt worden sind, von denen vor
wenigen Jahren niemand träumte. Mit diesen Bauten dürfen
wir aber unsere Tätigkeit nicht abschliessen, wir müssen
danach trachten, allen denjenigen Kollegen, die sich um das
Genossenschaftswesen interessieren, auch Wohnungen zur
Verfügung stellen zu können. In andern Stadtkreisen sollen
Bauten unserer Genossenschaft erstehen, um die langersehnten

Wünsche vieler Kollegen erfüllen zu können. Dies ist
aber nur möglich, wenn sich die gesamte Mitgliedschaft,
moralisch und finanziell für das Werk interessiert und sich mit
Begeisterung dafür einsetzt.

Die Kriegssteuer
Vielfach besteht bei den Wohngenossenschaften die

Auffassung, dass die Genossenschaften von der Kriegssteuer
befreit seien. Es ist darum von Wert, festzustellen, das eine
solche Steuerbefreiung von der Kriegssteuer der Fassung
und dem Sinn des Kriegssteuerbeschlusses nicht entspricht.
Die Steuerfreiheit ist nur solchen Genossenschaften gewährt,
deren Tätigkeit unter Ausschluss jedes Erwerbszweckes der
Förderung für Arme, Kranke und Invalide oder andern
ausschliesslich gemeinnützigen Zwecken dient.

Nun ist die Existenz und die Tätigkeit der Wohngenossenschaften

im ganzen allerdings von gemeinem Nutzen und
liegt im Interesse unserer Volkswirtschaft. Allein
gemeinnützig im engern und im juristischen Sinne des
Wortes sind die Wohngenossenschaften nicht, und es ist
vielleicht von Interesse, dies wieder einmal mit aller Deutlichkeit
auszusprechen.

Die Wohngenossenschaften sind Selbsthilfegenossenschaften,
geschaffen, um die Bedürfnisse ihrer eigenen Mitglieder

zweckmässig zu befriedigen. Sie dienen ihren Mitgliedern
und sind nicht dazu da, um für dritte Bedürftige wohltätig
zu wirken. Gemeinnützig im Rechtssinn ist eine Wohngenossenschaft

nur dann, wenn sie aus Gönnern besteht, die selber
mit der Gründung der Wohngenossenschaft ihre
Wohnbedürfnisse nicht befriedigen, sondern lediglich darauf
ausgehen, dritten wirtschaftlich schwachen Personen ihre
Wohnverhältnisse zu erleichtern. Sollten solche, im Rechtssinn
gemeinnützige Wohngenossenschaften bestehen, so sind sie
von der Kriegssteuer befreit. Handelt es sich aber um
normale Selbsthilfegenossenschaften, so kann eine Befreiung
von der Kriegssteuer nicht eintreten.

Diese Auffassung der Kriegssteuerwaltung ist in den
Entscheiden der Eidgenössischen Kriegssteuer-Rekurskommission
mehrfach geschützt worden, und es muss billigerweise
festgestellt werden, dass sie in der Tat den gesetzlichen
Vorschriften entspricht. Befreiung der Wohngenossenschaften
von der Kriegssteuer würde eine Gesetzesänderung bedingen.
Ob eine solche Gesetzesänderung wünschbar ist, ob sie nicht
zur Folge hätte, dass eine ganze Anzahl anderer
Selbsthilfegenossenschaften die gleiche Steuerbefreiung verlangen
würde, bleibt dahingestellt.

Dr. Rudolf Leupold.

Die Karlsruher Bau- und Wohnungsausstellung

„DammerstocKsiedlung" -
die Gebrauchswohnung

In schöner landschaftlicher Umgebung liegt 1 km südlich
des Karlsruher Hauptbahnhofes das Gewann Dammerstock.
Bekanntlich veranstaltete die Stadt im Vorjahre unter
auswärtigen und Karlsruher Architekten einen Wettbewerb, um
einen neuzeitlichen Aufteilungsplan und vorbildliche
Kleinwohnungspläne zur Bebauung des Geländes zu erlangen.
Vom Träger des ersten Preises, Professor Walter Gropius,
Berlin, wurde — unter Mitwirkung von Otto Haesler, Celle,
dem Träger des zweiten Preises, und der Stadtverwaltung —
der Bebauungsplan endgültig gestaltet. Im Gegensatz zur bisher

üblichen vollständigen Schliessung der Baublöcke ist
hier der sogenannte Zeilenbau mit ausgesprochener Nord-Süd-
Richtung angewendet; die Schmalseiten der Blöcke bleiben
also offen, Licht, Luft und Sonne haben in alle Räume von
Ost und West Zutritt, der schöne Blick zum Schwarzwald
bleibt allen Bewohnern erhalten.

Die erste Stufe mit 228 Wohnungen in Ein- und
Mehrfamilienhäusern, in Hoch- und Flachbauten, steht vor der
Vollendung. Dreiundzwang verschiedene Wohnungstypen
sind verwendet. Zehn verschiedene Architekten sind an der
Planung der Häuser beteiligt. Trotzdem ist eine Siedlung
von erstaunlicher Einheitlichkeit entstanden. Die beteiligten
Architekten waren eben von einem Geiste beseelt, sie schufen

die Bauwerke in klarer Erkenntnis der Bedürfnisse der
Zeit.

Das Ziel der Siedlung war die Gebrauchswohnung, d. h.
die kulturell zulängliche, für die deutsche Familie noch
erschwingliche Wohnung. Beim Bau der Reihenhäuser wurden
die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit folgerichtig
verwendet.

Die Wohnholonie im Friesenberg
der Familienheimgenossenschaft Zürich

Die Familienheimgenossenschaft Zürich hatte anlässlich der
Vollendung ihrer Wohnkolonie im Friesenberg die Presse zu
einer Besichtigung auf den 17. September dieses Jahres
eingeladen. Wie die Leser unserer Zeitschrift wissen, ist in
No. 7 anhand von Abbildungen und Plänen das
Genossenschaftshaus dieser Kolonie bereits eingehend gewürdigt worden.

In derselben Weise soll in einer der nächsten Nummern

unserer Zeitschrift auch ein ausführlicher bebildeter
Aufsatz die Bedeutung der Kolonie Friesenberg zeigen, die
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heute nach Ausbau der vierten und letzten Etappe fix und
fertig vor uns steht. — Der Berichterstatter will infolgedessen

durch eine ins Einzelne gehende Schilderung nicht
vorgreifen und nur kurz den Eindruck mitteilen, den diese
Siedlung ihm gab.

Um nach dem Friesenberg zu gelangen, führt von der
Haltestelle der Strassenbahn aus ein langsam ansteigender
Weg, der gar bald an die schmucken Häuser und an Gärten
voll bunter Blumen bringt. Auf einer breiten, gutgehaltenen
Fahrstrasse mit Gehweg kommen wir auf den Mittelpunkt,
an das obenerwähnte Genossenschaftshaus, vor dessen munter

plätscherndem Brunnen uns Herren der Kolonie, an der
Spitze Sekundarlehrer Peter und die Architekten Kessler und
Peter erwarten. Der Rundgang zeigte den anwesenden
Pressevertretern Häuser der verschiedenen Bauetappen. Es war
jedem einzelnen also sehr leicht gemacht, die Fortschritte
festzustellen, welche diese Häuser von Etappe zu Etappe
aufzuweisen hatten. Besitzen z. B. die an und für sich recht
hübsch aussehenden Häuser der Etappe 1 noch keinen
ausgebauten Dachstock, so ist er bei Etappe 2 bereits vorhanden.
Auch das Bad, das bei den Einfamilienhäusern der ersten
Etappe in der Waschküche untergebracht ist, hat sich bei
den Bauten der 4. Etappe zu einem fast eleganten Baderuum
mit elektrischem Boiler entwickelt. Eine Ausnahme machen
dabei die Häuser der dritten Etappe, die alle Einfamilienhäuser

sind und in kleinen Gruppen zusammen gebaut stehen.
Sie liegen oben am Berg und schliessen damit die Kolonie
bergwärts ab. Sämtlich besitzen sie nur einen kleinen
Obstkeller; Waschküche und Bad sind im Erdgeschoss. Was diese
Häuser aber so sympathisch macht, ist der aus dem Dach
vorgezogene Schopf zur Aufnahme von allerhand Geräten
und der nebenan befindliche ebenfalls vom Dach beschattete
Vorplatz, welcher als abendlicher Sammelpunkt der Familie
einen weiten vollen Blick über das Häusermeer von Zürich
gewährt. Es ist ein famoser Einfall der leitenden Architekten
gewesen, gerade diese Häusergruppe, welche den Uebrgang
der Kolonie in die grünen Obstgärten bildet, die bis zur
halbn Höhe des Uetlimassivs heraufreichen, auf diese Weise
der Umgebung anzupassen und sie nicht nur mit Schopf und
vorspringendem Dach zu versehen, sondern auch mit einem
kleinen abfallenden Gartenstück, das hübsch angepflanzt
allmählich hinüberführt ins Grüne.

Es darf gesagt werden, dass diese Kolonie, welcher weder
ein Genossenschaftshaus noch- die nötigen Verkaufsläden fehlen,

durch ihre wohldurchdachte hübsche Anlage auch das

Auge eines Fernstehenden erfreuen muss. Sie bildet also
nicht nur eine gesunde und hübsche Wohngelegenheit für
den Genossenschafter, sondern sie ist auch geeignet, aus sich
selbst heraus Propaganda zu machen für schönes und zeit-
gemässes Wohnen. Damit aber verpflanzt sie wiederum die
Grundgedanken der baugenossenschaftlichen Bewegung in
die Herzen derjenigen Beschauer die bislang noch abseits
standen. E. C.

Die Mitarbeit der Frauen im
Wohnungswesen
ist ausserordentlich wichtig, ist es doch vorab die Hausfrau,
welche die Einrichtungen im Hause und in der Wohnung
benutzen musß. Sie spürt in ihrer täglichen Arbeit deren
Wohltaten oder Nachteile. Sie sollte daher auch von Anfang
an mitraten und mitreden können, wenn über Verbesserungen

oder Neuerungen, die für die Wohnung und Haushaltung
von Bedeutung sind, gesprochen wird. Ausserdem ist die
Mitwirkung der Frau in der Genossenschaft sehr wichtig. Es ist
deshalb begrüssenswert, dass einzelne Baugenossenschaften
in fortschrittlicher Weise die Frauen zum Worte kommen
lassen. Wie aus dem Jahresbericht 1928 hervorgeht, hat nun
auch die «Allg. Baugen. Zürich» eine spezielle
«Frauenkommission gebildet. Ihr sind Fragen interner Natur
zugewiesen. Ferner ist sie dazu eingeladen, «alle Fragen,
welche die Frauen in baulicher Hinsicht direkt berühren,
zu besprechen und die Ergebnisse dem Vorstand zu übermitteln».

Die Kommission sollte sich ausbauen zu einer
Vertrauens- und Beratungsstelle für alle speziellen Fragen der
Frauen.

Berliner wohnungsuerhällnisse
Nach den Aufnahmen des Berliner Statistischen Amtes

waren von den vorhandenen 1,171,491 Wohnungen in Massivbauten

1,079,490 Mietwohnungen (92,14%) und nur 36,731

Eig en tu in e r Wohnungen (3,14%). 55,270 Wohnungen waren

F r e i Wohnungen (1,4%), vornehmlich Portier- und
Dienstwohnungen.

Von den 3,875,000 Einwohnern von Gross-Berlin hausen
3,538,000 zur Miete (94%), während nur 145,000 eigene
Wohnungen und 193,00 Dienstwohnungen besitzen. 27,000 Menschen
wohnen ausserdem in Behelfswohnungen, also Wohnlauben
und Wohnbaracken.

70 700 Menschen wohnen in den licht- und luftarmen
Kellerwohnungen, deren es 22 600 gibt, und 44 500
Menschen in 16 400 Dachwohnungen.

111,204 Familien.mit zusammen 266,000 Menschen wohnen
ohne selbständige Wohnung.

«Gemeinnütziger Wohnungsbau».

Wie wird der elektrische Strom
uerrechnel

Während noch vor etwa 15 Jahren der elektrische Strom
für Licht und Kraft überwiegend pauschal abgegeben wurde,
wird er heute im Gegensatz hiezu fast ausschliesslich mit
Zählern gemessen.

Unter Zählern versteht man Messinstrumente von höchster
Präzision, die vor dem Einbau einer amtlichen Eichung unterzogen

werden müssen. Sie haben die Eigenschaft, die kleinsten

wie die grössten Strommengen mit gleicher Genauigkeit
zu registrieren. Man unterscheidet Gleichstromzähler, Ein-
phasen- und Dreiphasenwechselstromzähler und unterteilt sie
wiederum in Einfach-, Doppeltarif und Dreifachtarifzähler.
Die Anwendung der verschiedenen Zählertypen richtet sich
nach den jeweils in Kraft stehenden Tarifen der
Elektrizitätswerke. Der Einfachtarifzähler kommt da zur Verwendung,

wo während 24 Stunden der gleiche Kilowattstundenpreis
verrechnet wird; der Doppeltarifzähler registriert den

Strombezug im Hochtarif von z. B. morgens 6 Uhr bis abends
22 Uhr und im Niedertarif von nachts 22 Uhr bis morgens 6
Uhr. Die Doppel- und Dreifachtarifzähler sind Apparate mit
mehreren Zählwerken. Dieselben sind mit selbsttätig sich
aufziehenden Umschaltuhren verbunden, so dass die
Zählwerke durch die Uhren entsprechend den von dem betreffenden

Werk vorgesehenen hohen oder niedrigen Tarifzeiten
umgeschaltet werden.

Der durch die Zähler gemessene Strom wird in Kilowattstunden

(kWh) registriert. Unter dem Begriff kWh versteht
man den Stromverbrauch, der sich aus dem Produkt Kilowatt

d. h. 1000 Watt mal Zeit ergibt. Wenn z. B. ein Strahlofen

mit einem Anschlusswert von 500 Watt oder 0,5 kW 2
Stunden in Betrieb ist, so werden 2X0,5 kW 1 Kilowattstunde

am Zähler registriert; oder ein Brotröster, der nach
Angabe auf dem Apparat 600 Watt oder 0,6 kW Anschlusswert

hat, konsumiert, wenn er wie gewöhnlich eine Viertelstunde

im Betrieb ist 0,6X0,25=0,15 kWh. Zur Ermittlung der
Ausgaben sind nun die 0,15 kWh mit dem kWh-Preis zu
multiplizieren; also z. B. beim Anschluss des Brotrösters an die
Lichtleitung 0,15X50=7,5 Rappen.

Eine genau gleiche Rechnung kann man auch zur
Ermittlung der Beleuchtungskosten durchführen. Nehmen wir
an, im Korridor der Wohnung sei eine 40-Watt-Lampe
eingeschraubt. Wie gross sind die Ausgaben pro Brennstunde bei
einem normalen Lichtpreis von 50 Rappen pro kWh.

Die Rechnungsoperation ist wieder die gleiche: 0,04X1
X50=2 Rp. pro Brennstunde; um 1 kWh zu verbrauchen
bezw. 50 Rap. Kosten zu verursachen, kann die Lampe
somit 25 Stunden in Betrieb sein. Solche Beispiele kann sich
die Hausfrau selbst für die verschiedensten Apparate
ausrechnen, was ihr zur Beurteilung der Stromausgaben sehr
dienlich sein wird.

(Aus der Broschüre von P. Keller, Bern: Die Elektrizität
im Haushalt.)
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